
58 Gesetzblatt Teil I Nr. 4 — Ausgabetag: 6. Februar 1976

8 Wochen nach Inkrafttreten der Verordnung zwecks Weiter
leitung an die zuständige Auszahlungsstelle auszuhändigen.

Zu § 4 der Verordnung:
§11

(1) Für in einer Einrichtung betreute Kinder, deren Erzie
hungsberechtigte sich in Untersuchungshaft oder in einer 
Strafvollzugseinrichtung befinden, ruht während dieser Zeit 
die Gewährung des staatlichen Kindergeldes. Das staatliche 
Kindergeld wird jedoch weitergewährt, wenn sich von zwei 
Erziehungsberechtigten einer in Untersuchungshaft oder in 
einer Strafvollzugseinrichtung befindet.

(2) Die Gewährung des staatlichen Kindergeldes ruht auch 
für in einer Einrichtung betreute Kinder, die gemäß § 8 Abs. 3 
und § 9 nicht als dem Haushalt angehörend zählen.

§12
(1) In den Fällen, in denen während des Aufenthaltes eines 

Kindes in einer Einrichtung für dieses gemäß § 11 die Zahlung 
ruht, ist die Auszahlungskarte vom Erziehungsberechtigten 
innerhalb von 2 Wochen der Einrichtung zu übergeben. Bei 
Ausscheiden des Kindes aus der Einrichtung erhält der Be
rechtigte die Auszahlungskarte zwecks Weiterleitung an die 
zuständige Auszahhmgsstelle zurück.

(2) Die Einhaltung der Verpflichtung gemäß Abs. 1 ist durch 
die Einrichtung, in der sich das Kind befindet, zu kontrollie
ren. Kommt ein Empfänger des staatlichen Kindergeldes sei
ner Verpflichtung zur Abgabe der Auszahlungskarte nicht 
nach, ist der für seinen Wohnsitz zuständige Rat der Ge
meinde, der Stadt bzw. des Stadtbezirkes — Sozialwesen — 
durch die Einrichtung zu benachrichtigen. Dieser hat die Ein
stellung der Zahlung und die Übersendung der Auszahlungs
karte an die Einrichtung zu veranlassen.

(3) Die Gewährung des staatlichen Kindergeldes wird ab 1. 
des Monats wieder auf genommen, ab dem die Voraussetzun
gen hierfür wieder gegeben sind.

Zu § 5 der Verordnung:
§ 13

(1) Die Auszahlungskarte gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung 
erhält der Anspruchsberechtigte durch folgende Organe und 
Einrichtungen:

a) durch Einrichtungen des Gesundheitswesens für Kinder, 
die in der Einrichtung geboren werden oder deren Ge
burt durch die Einrichtung beim Standesamt gemeldet 
wird,

b) durch das Standesamt, bei dem die Geburt eines Kin
des angemeldet wird, das außerhalb von staatlichen Ein
richtungen des Gesundheitswesens geboren wurde (z. B. 
zu Hause oder in einer nichtstaatlichen Einrichtung des 
Gesundheitswesens),

c) durch den für die Hauptwohnung des Kindes zuständi
gen Rat der Gemeinde, der Stadt oder des Stadtbezirkes 
— Sozialwesen — für in die Deutsche Demokratische Re
publik zuziehende Kinder, für an Kindes Statt ange
nommene Kinder und für Kinder, für die eine Pfleg
schaft angeordnet wurde, sowie bei notwendigem Er
satz unbrauchbar gewordener oder verlorengegangener 
Auszahlungskarten.

(2) Bei der Geburt eines Kindes wird die Auszahlungskarte 
ohne Anforderung ausgegeben', in anderen Fällen auf An
forderung der Anspruchsberechtigten.

(3) Wird ein Kind mit dem Ziel der Annahme an Kindes 
Statt in eine andere Familie vermittelt, ist auf Antrag der 
Organe der Jugendhilfe oder der Annehmenden durch den 
Rat der Gemeinde, der Stadt bzw. des Stadtbezirkes — Sozial
wesen — eine neue Auszahlungskarte auszustellen und die 
bisherige Auszahlurfgskarte einzuziehen.

(4) Über die Ausgabe der Auszahlungskarten ist durch die 
Ausgabestellen ein Nachweis mit Ausgabedatum, Name und

Geburtstag des Kindes sowie Name und Anschrift des Emp
fängers zu führen. Der Empfang der Auszahlungskarte ist 
vom Empfänger zu quittieren.

(5) Für die Beschaffung der erforderlichen Auszahlungs
karten sind die Räte der Kreise, Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen, verantwortlich.

(6) Die bisher für den staatlichen Kinderzuschlag ausgegebe
nen Auszahlungskarten behalten' Gültigkeit als Auszahlungs
karten für das staatliche Kindergeld.

§14
(1) Die Auszahlungsstellen haben die Bürger, bei denen ein 

Anspruch auf Zahlung des staatlichen Kindergeldes anzuneh
men ist (z. B. auf Grund von Angaben für die Lohn- bzw. 
Einkommensbesteuerung), zu beraten, auf die notwendige 
Übergabe der Auszahlun'gskarte hinzuweisen und sie über die 
Höhe und Zusammensetzung des ihnen zustehenden staat
lichen Kindergeldes zu informieren.

(2) Bei der Beantragung des staatlichen Kindergeldes für 
Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und noch 
eine allgemeinbildende Schule besuchen, ist vom Antragstel
ler in der Auszahlungskarte durch Unterschrift zu bestätigen, 
welche Klasse das Kind besucht

(3) Sind bei der Beantragung des staatlichen Kindergeldes 
für das 3. Kind und weitere Kinder zur Feststellung der An
zahl der Kinder auch wirtschaftlich noch nicht selbständige 
Kinder gemäß § 7 Abs. 1 Buchst b zu berücksichtigen, hat der 
Antragsteller eine schriftliche Erklärung darüber abzugeben, 
daß diese Kinder seinem Haushalt angehören.. Als Nachweis 
der noch nicht erreichten wirtschaftlichen Selbständigkeit 
können in der Regel die für die Besteuerung erbrachten 
Nachweise zugrunde gelegt werden.

Zu § 6 Abs. 2 der Verordnung:

§15

Für Kinder, die das 15. Lebensjahr vollendet haben und 
noch die allgemeinbildende Schule besuchen, hat sich die 
Auszahlungsstelle den Übergang in die 9. Klasse und gege
benenfalls in die 11. Klasse durch den Empfänger des staat
lichen Kindergeldes in der Auszahlungskarte oder in anderer 
geeigneter Form unterschriftlich bestätigen zu lassen.

§16

Wurde durch einen Fehler der zuständigen Auszahlungs
stelle die ordnungsgemäß beantragte Gewährung des staat
lichen Kindergeldes ohne Rechtsgrund abgelehnt, die Zah
lung nicht oder zu niedrig vorgenommen oder eingestellt, sind 
die entsprechenden Beträge ab Beginn des Anspruchs nach
zuzahlen. Die Nachzahlungsansprüche verjähren entsprechend 
§ 19 der Verordnung.

Zu § 7 Abs. 1 der Verordnung:

§17
Das staatliche Kindergeld ist auf dem Lohn- bzw. Gehalts

zettel besonders auszuweisen.

Zu § 7 Abs. 2 der Verordnung:

§18
(1) Auf den Steuerüberweisungsaufträgen (Einzahlungsbele

gen) und in Steuererklärungen ist kenntlich zu machen', wel
cher Betrag als staatliches Kindergeld von den Steuern und 
Beiträgen zur Sozialversicherung abgesetzt wurde.

(2) Übersteigt der Betrag des zu beanspruchenden staat
lichen Kindergeldes den Betrag der an den Staatshaushalt ab
zuführenden Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung, so 
ist die Auszahlung des Restbetrages zwischen dem Rat des 
Kreises, Abteilung Finanzen, und dem Berechtigten viertel-


